
EHRENORDNUNG der SG Neukirchen/Hülchrath e.V. 

 

§ 1 Ehrenmitgliedschaft 

1. Der Satzung entsprechend kann jede Person zum Ehrenmitglied ernannt werden, die sich 

um den Verein verdient gemacht hat. Dafür kommen folgende Personen in Frage: 

a) Mitglieder, die mindestens 25 Jahre ununterbrochen ehrenamtliche Funktion in der SG 

Neukirchen/Hülchrath e.V. wahrgenommen haben. 

b) Mitglieder, deren Mitgliedschaft in der SG Neukirchen/Hülchrath e.V. ununterbrochen 50 

Jahre währte. 

c) Mitglieder oder Nichtmitglieder, die durch erhebliche finanzielle Zuwendungen die Interes-

sen und Belange der SG Neukirchen/Hülchrath e.V. unterstützt haben. 

2. Der Satzung entsprechend wird die Ernennung zum Ehrenmitglied durch die Mitgliederver-

sammlung beschlossen. 

 

§ 2 Ehrennadeln 

Gemäß der Satzung kann der Hauptvorstand Ehrungen aussprechen. 

a) Für ehrenamtliche ununterbrochene Tätigkeit von mindestens 10 Jahren in der SG Neukir-

chen/Hülchrath e.V. kann die Ehrennadel in Silber verliehen werden. 

b) Für ehrenamtliche ununterbrochene Tätigkeit von mindestens 20 Jahren in der SG Neukir-

chen/Hülchrath e.V. kann die Ehrennadel in Gold verliehen werden. 

c) Für herausragende sportliche Leistungen kann eine Ehrennadel in Silber oder Gold verliehen 

werden. 

 

§ 3 Vorschlag 

Jedes Mitglied der SG Neukirchen/Hülchrath e.V. ist berechtigt, Personen zur Ernennung zum 

Ehrenmitglied oder zur Verleihung einer Ehrennadel vorzuschlagen. Der Vorschlag muss 

schriftlich mit Begründung beim Hauptvorstand eingereicht werden. 


